
Anlage 1 zur Basisinformation des Jobcenter Münster 

Glossar zur Grundsicherungs- und Arbeitsmarktstatistik (häufig verwendete Begriffe und Abkürzungen) 

 

Aktivierung Arbeitsmarktpolitische Maßnahme der aktiven Arbeitsförderung zur beruflichen Eingliederung/ 

Weiterbildung (z. B. Umschulung). 

Aktivierungsquote  

der Langzeitleis-

tungsbeziehenden 

(K3E2) 

Quotient aus der Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden in einer Maßnahme der aktiven Ar-

beitsförderung im Berichtsmonat (Zähler) und der Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden 

gesamt im Berichtsmonat (Nenner). In der Basisinformation des Jobcenters wird die Aktivie-

rungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden jeweils als Jahresdurchschnittswert abgebildet. 

Alo = Arbeitslose 

Personen, die nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, eine versicherungspflichtige 

zumutbare Beschäftigung suchen, dabei den Vermittlungsbemühungen zur Verfügung stehen 

und sich bei einer Agentur für Arbeit oder einem Jobcenter arbeitslos gemeldet haben. 

Arbeitslosenquote Quotient aus der Anzahl der registrierten Arbeitslosen zum Stichtag (Zähler) und der Anzahl 

der zivilen Erwerbspersonen zum Stichtag (Nenner). Die Zahl der zivilen Erwerbspersonen 

setzt sich zusammen aus den abhängigen zivilen Erwerbstätigen sowie den Selbstständigen 

und den mithelfenden Familienangehörigen.  

Asu = Arbeitsuchende 

Personen, die eine versicherungspflichtige Beschäftigung als Arbeitnehmer suchen. Der Be-

griff ist weiter gefasst als der des Arbeitslosen und enthält zusätzlich auch die nicht arbeitslo-

sen Arbeitsuchenden. Das sind die Personen, die eine Beschäftigung suchen, auch wenn sie 

beispielsweise bereits eine Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit ausüben oder sich 

in einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme befinden. 

AUS = Vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen 

Personen, die in einer Bedarfsgemeinschaft leben, selbst aber keinen Anspruch auf Leistun-

gen nach dem SGB II haben. Hierunter fallen u. a. Leistungsberechtigte nach dem Asylbe-

werberleistungsgesetz und Personen mit einem Anspruch auf Altersrente. 

 

BG = Bedarfsgemeinschaft 

Personen, die in einem Haushalt und in einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft 

miteinander leben und wirtschaften. Hierzu gehören die engsten Familienangehörigen (Ehe-

gatten/ Partner und Kinder unter 25 Jahre), nicht aber Großeltern/ Verschwägerte. Bedarfs-

gemeinschaften lassen sich differenzieren nach Regelleistungs-Bedarfsgemeinschaften und 

sonstige Bedarfsgemeinschaften. 

BM = Berichtsmonat 

Monat, über den sich die jeweilige Berichterstattung erstreckt. Er beginnt am Tag nach dem 

statistischen Stichtag des vorangegangenen Berichtsmonats und endet mit dem nächsten 

statistischen Stichtag (jeweils ca. Mitte eines Monats). 

ELB = Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, 

die erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. 

gE = gemeinsame Einrichtung 

Gemeinsame Trägerschaft der Bundesagentur für Arbeit und der kreisfreien Städte sowie 

Kreise zur einheitlichen Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Gebiet des 

kommunalen Trägers.  

Integration Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, voll qualifizierenden beruflichen 

Ausbildung oder selbständigen Tätigkeit eines erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. 

Integrationsquote  

(K2) 

Quotient aus der Summe der Integrationen im Berichtsmonat und den vorangegangenen elf 

Monaten (Zähler) und dem durchschnittlichen Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberech-

tigten im Vormonat und den vorangegangenen elf Monaten (Nenner). In der Basisinformation 



des Jobcenters wird die Integrationsquote als Jahresfortschrittswert abgebildet (entsprechend 

der mit dem Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Zielvereinbarung). 

JDW = Jahresdurchschnittswert  

Durchschnitt von Januar eines Jahres bis zum aktuellen Berichtsmonat. 

JFW = Jahresfortschrittswert  

Summe von Januar eines Jahres bis zum aktuellen Berichtsmonat. 

Jugendarbeitslosen-

quote 

Quotient aus der Anzahl der registrierten Arbeitslosen unter 25 Jahren zum Stichtag (Zähler) 

und der Anzahl der zivilen Erwerbspersonen unter 25 Jahren zum Stichtag (Nenner). In der 

Basisinformation des Jobcenters wird die Jugendarbeitslosenquote jeweils als Jahresdurch-

schnittswert abgebildet (entsprechend der mit dem Land Nordrhein-Westfalen getroffenen 

Zielvereinbarung). 

KOL = Kind ohne Leistungsanspruch 

Minderjährige, unverheiratete Kinder in Bedarfsgemeinschaften, die ihren individuellen Bedarf 

durch eigenes Einkommen decken können und daher nicht hilfebedürftig sind.  

 

LB = Leistungsberechtigte 

Personen in Bedarfsgemeinschaften, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialge-

setzbuch Zweites Buch Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) haben. Leistungsberech-

tigte lassen sich differenzieren nach Regelleistungs-Berechtigten und sonstigen Leistungsbe-

rechtigten. 

 

LfU = Leistungen für Unterkunft und Heizung 

Umfasst ausgezahlte Ansprüche für Bedarfe, die die Unterkunft betreffen (z. B. Kaltmiete, 

Neben- und Heizkosten).  

LLU = Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 

Umfasst ausgezahlte Ansprüche für Regelbedarfe (z. B. Ernährung, Kleidung, Haushaltsener-

gie) und Mehrbedarfe (z. B. Alleinerziehung, Schwangerschaft und Geburt).  

LZA = Langzeitarbeitslose 

Personen, die ein Jahr und länger arbeitslos gemeldet sind. 

LZB = Langzeitleistungsbeziehende 

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 

Monate hilfebedürftig waren. Um nicht Zeiten der Nichterwerbsfähigkeit (vor Vollendung des 

15. Lebensjahres) mit einzubeziehen, werden ausschließlich Zeiten berücksichtigt, in denen 

die Person als erwerbsfähiger Leistungsberechtigte im Bezug stand. 

Nachhaltigkeit Eine Integration gilt als nachhaltig, wenn die Person zwölf Monate nach Aufnahme des Be-

schäftigungsverhältnisses sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. 

Nachhaltigkeitsquote 

(K2E3) 

Quotient aus der Summe der nachhaltigen Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten 

(Zähler) und der Summe der Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in 

den vergangenen zwölf Monaten (Nenner). 

NEF = Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte 

Personen innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft, die selbst noch nicht im erwerbsfähigen Alter 

sind (unter 15 Jahren) oder aufgrund ihrer gesundheitlichen Leistungsfähigkeit oder evtl. 

rechtlicher Einschränkungen nicht in der Lage sind, mindestens drei Stunden täglich unter den 

üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu arbeiten. Sie erhalten Sozialgeld. 

NLB = Nicht Leistungsberechtigte 

Personen ohne Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II. Hierzu gehören vom Leistungsan-

spruch ausgeschlossene Personen und Kinder ohne Leistungsanspruch. 

 

PERS = Personen in Bedarfsgemeinschaften 

Personen, die in einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft leben. Es lässt sich 



differenzieren zwischen Leistungsberechtigten und nicht Leistungsberechtigten. 

 

RLB = Regelleistungs-Berechtigte 

Personen mit Anspruch auf Gesamtregelleistungen. Hierzu gehören u. a. Regelbedarfe (Ar-

beitslosengeld II oder Sozialgeld), Mehrbedarfe sowie laufende und einmalige Leistungen für 

Unterkunft und Heizung. 

 

RL-BG = Regelleistungs-Bedarfsgemeinschaft 

Zu dieser Bedarfsgemeinschaft gehört mindestens ein Regelleistungsberechtigter, zusätzlich 

können auch Personen mit anderem Status dazugehören. 

 

Sanktionen Prozentuale Absenkung des Regelbedarfes bei Pflichtverletzungen oder Meldeversäumnisse 

durch den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten.  

Sanktionsquote Quotient aus der Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit mindestens einer gül-

tigen Sanktion zum Stichtag (Zähler) und allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten  zum 

Stichtag (Nenner).  

S-BG = Sonstige Bedarfsgemeinschaften 

Zu dieser Bedarfsgemeinschaft gehört kein Regelleistungs-Berechtigter, dafür jedoch mindes-

tens ein sonstiger Leistungsberechtigter. 

 

SLB = Sonstige Leistungsberechtigte 

Personen ohne Anspruch auf Gesamtregelleistungen, die ausschließlich sonstige Leistungen 

erhalten. Hierzu gehören u. a. Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung, abweichend 

zu erbringende Leistungen wie die Erstausstattung der Wohnung, Leistungen für Auszubil-

dende und Leistungen zur Bildung und Teilhabe.  

 

Veränderungsrate des 

Bestands der Lang-

zeitleistungsbezie-

henden (K3) 

Quotient aus der Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden im Berichtsmonat (Zähler) und der 

Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden im Berichtsmonat des Vorjahres (Nenner). In der 

Basisinformation des Jobcenters wird die Veränderungsrate jeweils als Jahresdurchschnitts-

wert abgebildet (entsprechend der mit dem Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Zielverein-

barung). 

zkT = zugelassener kommunaler Träger  

Trägerschaft der Grundsicherung für Arbeitsuchende zur alleinigen Wahrnehmung (Options-

kommune) – z. B. Jobcenter Münster 

 


